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33. Gesetz: Getränkesteu.c;rgesetz für Wien 1971; Gefrorenessteuergesetz für Wien 1983 und das Vergnügungssteuer
gesetz 1987; Anderung. 

33. 

Gesetz vom 30. Juni 1989, mit dem das 
Getränkesteuergesetz für Wien 1971, das 
Gefrorenessteuergesetz für Wien 1983 und das 
Vergnügungssteuergesetz 1987 geändert wer-

den 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

Das Getränkesteuergesetz für Wien 1971, LGBl. 
für Wien Nr. 2, zuletzt geändert durch das Gesetz 
LGBl. für Wien Nr. 20/1989, wird wie folgt 
geändert: 

§ 5 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Entsteht die Steuerpflicht in einem Pachtbe
trieb, so haftet der Verpächter für die Steuerbeträge, 
die auf die Zeit seit dem Beginn des letzten vor der 
Beendigung der Betriebsführung durch den Pächter 
liegenden Kalenderjahres entfallen, mit folgenden 
Einschränkungen: 

1. Der Verpächter haftet für jedes Kalenderjahr 
bis zu 110 vH des Steuerbetrages, der im 
zweitvorangegangenen Kalenderjahr im ver
pachteten Betrieb angefallen ist; hat der 
Betrieb nicht das ganze Vergleichsjahr bestan
den, so ist der im Vergleichsjahr angefallene 
Steuerbetrag auf ein ganzes Jahr hochzurech
nen, hat er überhaupt nicht bestanden, so ist 
ein vergleichbarer Betrieb heranzuziehen. 

2. Der Verpächter haftet aber immer bis zur 
Höhe des Pachtschillings, der für den 
Zeitraum, für den die Haftpflicht besteht, 
vereinbart wurde." 

Artikel II 

Das Gefrorenessteuergesetz für Wien 1983, 
LGBl. für Wien Nr. 18, zuletzt geändert durch das 
Gesetz LGBl. für Wien Nr. 19/ 1989, wird wie folgt 
geändert: 

§ 5 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Entsteht die Steuerpflicht in einem Pachtbe
trieb, so haftet der Verpächter für die Steuerbeträge, 
die auf die Zeit seit dem Beginn des letzten vor der 
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Beendigung der Betriebsführung durch den Pächter 
liegenden Kalenderjahres entfallen, mit folgenden 
Einschränkungen: 

1. Der Verpächter haftet für jedes Kalenderjahr 
bis zu 110 vH des Steuerbetrages, der im 
zweitvorangegangenen Kalenderjahr im ver
pachteten Betrieb angefallen ist; hat der 
Betrieb nicht das ganze Vergleichsjahr bestan
den, so ist der im Vergleichsjahr angefallene 
Steuerbetrag auf ein ganzes Jahr hochzurech
nen, hat er überhaupt nicht bestanden, so ist 
ein vergleichbarer Betrieb heranzuziehen. 

2. Der Verpächter haftet aber immer bis zur 
Höhe des Pachtschillings, der für den 
Zeitraum, für den die Haftpflicht besteht, 
vereinbart wurde." 

Artikel III 

Das Vergnügungssteuergesetz 1987, LGBl. für 
Wien Nr. 43, in der Fassung des Gesetzes LGBl. für 
Wien Nr. 40/1988 wird wie folgt geändert: 

§ 13 Abs. 4 hat zu lauten: 

„( 4) Der Inhaber der für die Vergnügung 
benützten Räume oder Grundstücke haftet neben 
dem Unternehmer für die Vergnügungssteuer, 
sofern er nicht selbst steuerpflichtig ist. Entsteht die 
Steuerpflicht in einem Pachtbetrieb, so haftet der 
Verpächter für die Steuerbeträge, die auf die Zeit 
seit dem Beginn des letzten vor der Beendigung der 
Betriebsführung durch den Pächter liegenden 
Kalenderjahres entfallen, mit folgenden Einschrän
kungen: 

1. Der Verpächter haftet für jedes Kalenderjahr 
bis zu 110 vH des Steuerbetrages, der im 
zweitvorangegangenen Kalenderjahr im ver
pachteten Betrieb angefallen ist; hat der 
Betrieb nicht das ganze Vergleichsjahr bestan
den, so ist der im Vergleichsjahr angefallene 
Steuerbetrag auf ein ganzes Jahr hochzurech
nen, hat er überhaupt nicht bestanden, so ist 
ein vergleichbarer Betrieb heranzuziehen. In 
den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 3 haftet der 
Verpächter jedoch jedenfalls für die Steuer für 
die veranstaltungsrechtlich höchstzulässige 
Anzahl von Apparaten zusätzlich einer Musik
box. 
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